	Abfalleinteilung
Europäischer Abfallschlüssel AS 18 01 01 – AS 18 01 04 (B-Müll – D-Müll)

	Übersicht


 
	Abfallschlüssel/ Definition/ 
(LAGA-Gruppe)
	Anfallstellen
	Bestandteile
	Sammlung/ Lagerung
	Entsorgung

	AS 18 01 01
spitze oder scharfe Gegenstände
(B-Müll)
	gesamter Bereich der Patienten-versorgung
	Skalpelle, Kanülen von Spritzen und Infusions-systemen 
	Erfassung am Abfallort in stich- und bruchfesten Einwegbehält-nissen 
kein Umfüllen, Sortieren oder Vorbehandeln
	ggf. gemeinsam mit 
Abfällen des AS 18 01 04

	AS 18 01 02
Körperteile, Organabfälle, mit Blut und Blut-produkten gefüllte Behältnisse
(E-Müll)
	Zum Beispiel: 
Operationsräume
ambulante Einrichtungen mit entsprechenden Tätigkeiten
	Körperteile, Organabfälle, mit Blut und Blutprodukten gefüllte Behältnisse
	gesonderte Erfassung
keine Vermischung mit Siedlungs-abfällen
	gesonderte Beseitigung in zugelassener Verbrennungsanlage

	AS 18 01 03
Abfälle, die mit meldepflichtigen Erregern (z. B. COVID-19) behaftet sind, wenn durch sie eine Verbreitung der Krankheit zu befürchten ist
(C-Müll)
	Zum Beispiel: 
Operationsräume
Isoliereinheiten 
mikrobiologische Laboratorien 
klin.-chem. und 
infektions-serologische Laboratorien, Dialysestationen, Pathologie
	Abfälle, die mit erregerhaltigem Blut, Sekret oder Exkret behaftet sind oder Blut in flüssiger Form enthalten; mikrobiologische Kulturen
	am Anfallort in reißfeste, feuchtigkeits-beständige und dichte Behältnisse verpacken
kein Umfüllen oder Sortieren
	als besonders überwachungs-bedürftigen Abfall entsorgen
Oder: 
Desinfektion mit vom RKI zugelassenen Verfahren, dann Entsorgung wie AS 18 01 04

	AS 18 01 04
mit Blut, Sekreten bzw. Exkreten behaftete Abfälle, 
z. B. Wund-verbände, Gipsverbände, Einwegwäsche, Stuhlwindeln, Einwegartikel
(D-Müll)
	gesamter Bereich der Patienten-versorgung
	Wundverbände, Gipsverbände, Einwegwäsche, Stuhlwindeln, Einwegartikel (z. B. Spritzenkörper)
	Sammlung in reißfesten, feuchtigkeits-beständigen und dichten Behältnissen 
Transport nur in sorgfältig verschlossenen Behältnissen
kein Umfüllen, Sortieren oder Vorbehandeln 
	Verbrennung in zugelassener Abfallverbrennungs-anlage (HMV) oder eine andere zugelas-sene thermische Behandlung Behält-nisse mit größeren Mengen Körperflüssig-keiten (z. B. Urin, Drainageflüssigkeiten) können unter Beach-tung von hygienischen und infektionspräven-tiven Gesichtspunkten in die Abwasserkana-lisation entleert werden (kommunale Entwäs-serungs-/Abwassersatzung beachten).
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